
 
Abrichthobelmaschinen   
 

 nach Maschinenrichtlinie mit  
CE-Kennzeichnung (EN 859)            

ab 01. 01. 1993 

nach GUV –V 7j 1 
01. 01. 1980 bis 31. 12. 1994 

nach GUV –V 7j 
bis Baujahr 1979 

Werkzeug runde Messerwelle nach EN 847-1 runde Messerwelle runde Messerwelle 

Abstand 
Schneidenflugkreis – 
Tischlippen 

3 + 2 mm maximal 5 mm sollte maximal 5 mm betra-
gen 

Mindest-Tischlänge bei Arbeitsbreite 
< = 600 mm Länge = 4 x Arbeitsbr. 
> 600 mm Länge = 2400 mm 

bei Arbeitsbreite 
> = 260 mm Länge = 1000 mm 
> = 315 mm Länge = 1800 mm 
> = 400 mm Länge = 2500 mm 

ausreichend lang 

Parallelanschlag bei Arbeitsbreite 
≤ 260 mm Länge  = 3.3 • Arbeitsbreite 
 Höhe mind. 120 mm 
≥ 260 mm Länge  = 1100 mm 
 Höhe mind. 150 mm 

bei Arbeitsbreite 
≥ 250 mm Länge  =   700 mm 
≥ 315 mm Länge  =   850 mm 
≥ 400 mm Länge  = 1100 mm 
≥ 315 mm Höhe mind. = 140 mm 

muss vorhanden sein, aus-
reichend lang und hoch 

flacher Hilfsanschlag 20 – 25 mm hoch,  
mind. 60 mm breit 

20 – 25 mm hoch, 
mind. 60 mm breit 

20 – 25 mm hoch, 
mind. 60 mm breit 

Spanabnahme  maximal 8 mm   

Schutz gegen Berühren 
vor dem Anschlag 

bei Arbeitsbreite 
≤ 100 mm:  
Schutzbrücke oder Schwingschutz 

> 100 mm: Schutzbrücke 

in der Höhe verstellbare oder seitlich 
verschiebbare Verdeckung, Glieder-
Schwingschutz, Schwingschutz, 
Klappenverdeckung mit Fügeleiste 

in der Höhe verstellbare 
oder seitlich verschiebbare 
Verdeckung, Glieder-
Schwingschutz, Schwing-
schutz, Klappenverdeckung 
mit Fügeleiste 

Schutz gegen Berühren 
hinter dem Anschlag 

Schutz über der Messerwelle, der bei An-
schlagverstellung selbsttätig mitgeführt 
wird 

Schutz über der Messerwelle, der bei 
Anschlagverstellung selbsttätig mit-
geführt wird 

Schutz über der Messer-
welle, der bei Anschlagver-
stellung möglichst selbsttä-
tig mitgeführt wird 

Schutz unter dem Tisch Verkleidung,  
Stellungsüberwachung und Zuhaltung 
von Türen 

Verkleidung Verkleidung 

Auslaufzeit Begrenzung auf max. 10 Sekunden z.B. 
durch Bremsmotor oder elektrische  
Bremseinrichtung oder,  
wenn Hochlaufzeit über 10 Sekunden: 
Auslaufzeit kleiner als Hochlaufzeit, 
max. 30 Sekunden  

Begrenzung auf max. 10 Sekunden 

(ab Baujahr 1982), z.B. durch 
Bremsmotor oder elektrische Brems-
einrichtung 

keine Forderung (Nachrüs-
tung ist anzustreben) 

Einrichtbetrieb Freigabebeschaltung für Bremse  
bei Bremsblockierung im Stillstand 

Freigabeschaltung für Bremse 
bei Bremsblockierung im Stillstand 

 

 

                                                 
1 UVV Maschinen und Anlagen zur Be- und Verarbeitung von Holz u.ä. Werkstoffen (GUV-V 7j, bisher GUV 3.10) 

ist mit Inkrafttreten der GUV Grundsätze der Prävention seit dem 01. 04. 2005 außer Kraft. Für Altmaschinen (ohne 
CE-Kennzeichnung) bis Baujahr 1994 gelten die Beschaffenheitsanforderungen der GUV-V 7j sowie die 
Mindestanforderungen des Anhangs 1 der Betriebssicherheitsverordnung. 



 
Dickenhobelmaschinen  

 
 nach Maschinenrichtlinie mit  

CE-Kennzeichnung (EN 806)            
ab 01. 01. 1993 

nach GUV –V 7j 1
01. 01. 1980 bis 31. 12. 1994 

nach GUV –V 7j 
bis Baujahr 1979 

Werkzeug Messerwelle nach EN 860 Anhang A und 
EN 847-1 

  

Hobelmesserüberstand Messerüberstand  max. 1.5 mm 
bei Arbeitsbreite über 630 mm: 
 max. 3.0 mm 

  

max. Spanabnahme Begrenzungseinrichtung gefordert   

Greiferrückschlagsiche-
rung 

über gesamte Arbeitsbreite auf der Ein-
schubseite 

über gesamte Arbeitsbreite auf der 
Einschubseite 

über gesamte Arbeitsbreite 
auf der Einschubseite 

Greiferbreite Arbeitsbreite: 
260 mm und mehr  8 – 15 mm 
unter 260 mm  3 –   8 mm  

Arbeitsbreite: 
250 mm und mehr    8 – 15 mm 
unter 250 mm   3 –   8 mm 

unter 15 mm 

Abstand zwischen 
Greifern (Zwischenanla-
gen) 

1 mm bis halbe Greiferbreite max. halbe Greiferbreite max. halbe Greiferbreite 

tiefster Punkt der  
Greiferspitzen 

mind. 3 mm unterhalb des Schneiden-
flugkreises der Messerwelle 

mind. 3 mm unterhalb des Schnei-
denflugkreises der Messerwelle 

mind. 3 mm unterhalb des 
Schneidenflugkreises der 
Messerwelle 

Gliedereinzugswalze Breite des Einzelgliedes max. 50 mm 
 

 

Berührungsschutz Verkleidung,  
Stellungsüberwachung und Zuhaltung 
von Türen 

Verkleidung Verkleidung 

Auslaufzeit Begrenzung auf max. 10 Sekunden,  
z.B. durch Bremsmotor oder  
elektrische Bremseinrichtung oder  
Verriegelung mit Zuhaltung der Messer-
wellenverkleidung 

  

Einrichtbetrieb Freigabeschaltung für Bremse bei 
Bremsblockierung im Stillstand 

  

NOT-AUS-Einrichtung bei Hobelbreite über 500 mm oder ge-
trenntem Vorschubmotor 
zwei NOT-AUS-Taster auf der Auslass-
seite 
 

  

                                                 
1 UVV Maschinen und Anlagen zur Be- und Verarbeitung von Holz u.ä. Werkstoffen (GUV-V 7j, bisher GUV 3.10) 

ist mit Inkrafttreten der GUV Grundsätze der Prävention seit dem 01. 04. 2005 außer Kraft. Für Altmasschinen (ohne 
CE-Kennzeichnung) bis Baujahr 1994 gelten die Beschaffenheitsanforderungen der GUV-V 7j sowie die 
Mindestanforderungen des Anhangs 1 der Betriebssicherheitsverordnung. 
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